Betrieb:      
Unternehmernr.: 
Nachweis der baulichen Anforderungen für besonders tiergerechte Haltung (gem. Anlage 1 der AFP-Richtlinien) 
Anforderungen an die Kälberhaltung [bis 6. LM] (AFP-Anlage 1, Nr. 3), 
Stand 2026
1. Kriterium: 

Mind. 5 % tageslichtdurchlässige Flächen in Bezug zur nutzbaren Stallgrundfläche
(Windschutznetze, Curtains und Spaceboards nur mit 50 % Lichtdurchlässigkeit berechnen)

Nachweis:

     
2. Kriterium:
Der Stall muss so beschaffen sein, dass die Kälber ab der fünften Lebenswoche in Gruppen

gehalten werden.
Nachweis:
     
3. Kriterium:
Angaben zur Liegefläche:

Die Liegefläche muss so bemessen sein, dass alle Tiere einer Gruppe gleichzeitig liegen

können. 
Als Liegefläche müssen mindestens 2 Quadratmeter je Kalb zur Verfügung stehen.
Die Liegefläche muss ausreichend mit geeigneter Einstreu versehen werden, sofern nicht auf

andere Weise ein weicher oder elastisch verformbarer Liegebereich installiert ist.
Nachweis:
     
4. Kriterium:
Die Anlage muss so beschaffen sein, dass den Tieren entweder während der Weideperiode

täglich ein Auslauf mit freiem Zugang zu einer Tränkevorrichtung geboten werden kann oder

die Tiere im Offenstall (einschließlich Kälberhütten) gehalten werden.
Nachweis:
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